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Einleitung 

Wissenschaft, ihre Funktion und ihre Reputation wird zunehmend Gegen-
stand gesellschaftlicher Auseinandersetzung. Der Grund hierfür  wird in der 
mittlerweile janusköpfigen Gestalt vor allem der Naturwissenschaften gesehen: 
Einerseits sei der wissenschaftlich-technische Fortschritt aufgrund der mit ihm 
einhergehenden Gefahren zunehmender Skepsis und Ablehnung ausgesetzt, 
andererseits steige der Erwartungsdruck an die Wissenschaften, Fortschritte zu 
erzielen, um Zivilisationsgefahren wirksam bekämpfen und Wohlstand dauer-
haft sichern zu können. 

Wissenschaft in der Risikogesellschaft ist deshalb nicht nur ein Paradigma 
zur Beschreibung der gegenwärtigen Phase des Industrialismus, sondern sie ist 
das konstitutive Element einer Gesellschaft, in der es nicht mehr nur um die 
Nutzbarmachung der Natur im Baconischen Sinne und um die Herauslösung 
des Menschen aus traditionalen Zwängen geht, sondern im wesentlichen um 
Folgeprobleme der technisch-ökonomischen Entwicklung selbst;1 eine Ent-
wicklung, in der die Menschheit mit der Herausforderung  der entscheidungsab-
hängigen, industriellen Selbstvernichtungsmöglichkeit oder zumindest irrever-
siblen Schädigung allen Lebens auf Erden konfrontiert  ist.2 Beck bezeichnet 
diese Entwicklung als den Weg in eine andere Moderne, als "das Ende des 19. 
Jahrhunderts, das Ende der klassischen  Industriegesellschaft  mit ihren Vorstel-
lungen von nationalstaatlicher Souveränität, Fortschrittsautomatik, Klassen, 
Leistungsprinzip, Natur, Wirklichkeit, wissenschaftlicher Erkenntnis usw."3 

Der Begriff  des Risikos meint demnach mehr als die durch den wissenschaft-
lich-technischen Fortschritt entstehenden Risiken; er zielt vielmehr auf ge-
samtgesellschaftliche (Folge)Wirkungen des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts ab. Er meint deshalb auch etwas anderes als Gefahren;  mit Evers 
und Nowotny soll im folgenden davon ausgegangen werden, daß "Risiko" als 
soziologische Kategorie eine bestimmte Form des gesellschaftlichen Umgangs 
mit Gefahren bedeutet, die über Handlungstechniken, Methoden und Institu-

1 U. Beck, Risikogesellschaft - Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986, S. 26. 
2 U. Beck, Gegengifte - Die organisierte Unverantwortlichkeit, 1988, S. 204. 
3 U. Beck, Risikogesellschaft - Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986, S. 10 

(Hervorh. i. Orig.), zu den Konturen der Risikogesellschaft ausf. S. 25 ff. 
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tionen versucht, Gefahr abgrenzbar, berechenbar oder auch zurechenbar zu 
machen und so die notwendig verbleibenden Unsicherheiten zwar nicht besei-
tigen, aber souveräner als bisher gestalten zu können.4 In dem Maße, in dem 
sich Gefahren durch Wissenschaft als Gefahren unmittelbar für die Gesellschaft 
auswirken, werden Wissenschaft und Technik zum Gegenstand gesellschaft-
licher Auseinandersetzungen und möglicher Reglementierung durch den Staat. 
Hierdurch hat die Wissenschaft zwar einerseits ihren esoterischen Charakter 
verloren und wird aus ihrem Arkanum der Eindeutigkeit und des Anspruchs auf 
Autorität kraft Sachverstandes herausgelöst. Andererseits stoßen Kontrolle und 
Verbote als eine Form der Steuerung von rechtlich erfaßter  Lebenswirklichkeit 
im Falle der Wissenschaft deutlich spürbar an ihre Grenzen. 

Ob sich diese Prozesse nicht nur auf die gesellschaftliche Bewertung von 
Wissenschaft, sondern auch auf den wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß selbst 
auswirken, ist für die folgenden Überlegungen von herausgehobener Bedeu-
tung; es wird dementsprechend zu problematisieren sein, inwiefern Wissen-
schaft als jene "asoziale dritte Welt" im Sinne von Poppers Wissenschafts-
theorie noch vorstellbar ist. Nachdem sich die Idee des Fortschritts durch 
wissenschaftlich-technische Erkenntnis in der Renaissance durchgesetzt und 
ihre Verwirklichung bereits die Industriegesellschaft geprägt hat, stellt sie auch 
das dominierende Moment in der Risikogesellschaft. Der Grund hierfür  liegt in 
der zunehmenden Fragmentierung  und Entgrenzung  des Lebensbereichs Wis-
senschaft. Die zunehmende Fragmentierung ergibt sich aus der fortschreitenden 
Differenzierung  von wissenschaftlichen Disziplinen und dem sozialen Kontext, 
in dem sich das verwirklicht, was heute unter Wissenschaft verstanden wird. 
Wenn man sich vergegenwärtigt, daß vor nicht einmal zweihundert Jahren 
davon ausgegangen wurde, daß die Philosophie die alles vereinnahmende Form 
menschlicher Erkenntnismöglichkeiten ist, dann bestätigt sich auch für den 
Lebensbereich Wissenschaft ein ständig beschleunigter Wandel gesellschaft-

4 A. Evers/H. Nowotny, Über den Umgang mit Unsicherheit. Die Entdeckung der 
Gestaltbarkeit von Gesellschaft, 1987, S. 32 f. Zumindest mißverständlich ist der Vor-
wurf  von U. Di Fabio, Risikoentscheidungen im Rechtsstaat, 1994, S. 55 f., Evers u. 
Nowotny verwenden das Begriffspaar  Gefahr/Risiko "eigenwillig"; unangemessen ist 
der Vorwurf,  dessen Ertrag sei aus rechtlicher Sicht zweifelhaft:  Um eine juristische 
Begriffsklärung  geht es in der Soziologie nicht. Zutreffend  dagegen die Einordnung von 
Evers und Nowotny bei C. Prittwitz, Strafrecht  und Risiko, 1993, S. 62 ff.  Zu der Kon-
troverse um die unterschiedliche, bzw. bei Beck nicht eindeutige Begriffsverwendung 
A. Evers, Risiko und Individualisierung. Was in Ulrich Becks "Risikogesellschaft" 
unbegriffen  bleibt, Kommune 6/1989, S. 34 ff.  Hierauf scheint Beck jüngst (Die Erfin-
dung des Politischen, 1993, S. 35) einzugehen, indem er den Begriff  der "Restrisiko-
Gesellschaft" verwendet: "hier dominiert das Selbstverständnis der Indu-
striegesellschaft,  die die entscheidungsabhängig produzierten Gefahren als 'Restrisiken' 
zugleich potenziert und 'legitimiert1. Dazu gehört die Annahme der vollständigen Be-
herrschbarkeit, denn nur unter dieser Voraussetzung ist das Restrisiko tolerierbar." 
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licher Wirklichkeit. Ein wesentlicher Faktor hierfür  ist die zunehmende Ent-
grenzung wissenschaftlicher Erkenntnisprozesse. Dies gilt vor allem für die 
Naturwissenschaften. Wissenschaft hat bis zur Renaissance nicht nur ethymo-
logisch einen kognitiven Vorgang beschrieben. Der philosophische Kontext, 
die Maxime, neues Wissen durch Nachdenken  zu erreichen, hat trotz einiger 
Ausnahmen auch die Erkenntnisprozesse in den Naturwissenschaften geprägt. 
Wissenschaft war damit sozial, institutionell und erkenntnistheoretisch ein in 
sich geschlossenes gesellschaftliches Subsystem. Ihre heute uneingeschränkt 
anerkannte Symbiose mit der Technik hat die Naturwissenschaften jedoch so 
weit von den Geisteswissenschaften entfernt, daß an dem Verständnis eines 
einheitlichen Lebensbereichs Wissenschaft zunehmend Zweifel aufkommen 
müssen; die moderne Genforschung vor allem, aber auch Teilgebiete der Che-
mie und die Kernenergieforschung  machen deutlich, daß sich die 
"Wissenschaft von der Natur zur "Machenschaft entwickelt hat.5 

Dieser Befund soll jedoch nicht zum Anlaß für eine konservative oder fort-
schrittliche Kritik am wissenschaftlich-technischen Fortschritt genommen wer-
den - für beide Varianten gibt es prominente Beispiele, und beide sind als Kon-
zept zur politischen und rechtlichen Bewältigung der Risikogesellschaft glei-
chermaßen untauglich. Vielmehr soll anhand ausgewählter Beispiele der Struk-
turwandel naturwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts  skizziert werden, um 
der Frage nachzugehen, inwiefern sich unter den Bedingungen der Risikoge-
sellschaft Wissen und Machen, Verstehen und Handeln6 als gleichberechtigte 
und nicht voneinander zu trennende Strukturmerkmale naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisfortschritts  entwickelt haben. Mit anderen Worten hätten die natur-
wissenschaftlichen Forschungen dann ihren esoterischen Charakter insofern 
verloren, als nicht erst ihre Wirkungen zu einer Exterritorialität des Wissens 
führen. 

Von einer sich verändernden Verfassungswirklichkeit  kann das Verfas-
sungsrecht nicht unbeeindruckt bleiben. Gerade eine Verfassung, die Dynamik 
und Stabilität gleichermaßen verpflichtet ist,7 besitzt das Potential an Sensibili-
tät, um Entwicklungen, die die Grundlage dieser Untersuchung der Wissen-
schaftsfreiheit  in der Risikogesellschaft bilden, aufzunehmen. Die Verbindung 
zwischen wissenschaftlich-technischem Fortschritt und Verfassung in der Risi-
kogesellschaft hat Thomas Vesting in prägnanter Weise hergestellt. Der Be-

5 So H.-P. Dürr, Das Netz des Physikers, 1988, S. 10 f. 
6 H.-P. Dürr, Das Netz des Physikers, 1988, S. 11. 
7 B.-O. Bryde, Verfassungsentwicklung - Stabilität und Dynamik im Verfassungs-

recht der Bundesrepublik Deutschland, 1982, S. 19. 
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